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werden, dürfen ohne vorherige Unterrichtung der zuständigen Behör
den weder verliehen, vermietet, veräußert noch überlassen werden.

(2) Bei Verleih, Vermietung, Veräußerung oder Überlassung an eine 
nach den §§76 bis 79 zur abgabenfreien Einfuhr berechtigte Person, 
Einrichtung oder Organisation bleibt die Befreiung bestehen, sofern 
der Gegenstand von dieser Person, Einrichtung oder Organisation zu 
Zwecken benutzt wird, die Anspruch auf die Befreiung eröffnen.

ln allen anderen Fällen sind bei Verleih, Vermietung, Veräußerung 
oder Überlassung zuvor die Eingangsabgaben zu entrichten, und 
zwar zu dem zum Zeitpunkt des Verleihs, der Vermietung, der 
Veräußerung oder der Überlassung geltenden Satz und nach der 
Beschaffenheit und dem Zollwert, die zu diesem Zeitpunkt von den 
zuständigen Behörden festgestellt oder anerkannt werden.

§82

(1) Gegenstände, die nach Maßgabe der §§ 76 bis 79 von den zur 
abgabenfreien Einfuhr berechtigten Einrichtungen oder Organisatio
nen eingeführt werden, können von diesen an die von ihnen betreuten 
Ölinden und anderen behinderten Personen ohne Absicht der Ge
winnerzielung verliehen, vermietet, veräußert oder diesen überlassen 
werden, ohne daß die für die Gegenstände geltenden Eingangsabga
ben zu entrichten sind.

(2) Ein Verleih, eine Vermietung, Veräußerung oder Überlassung 
darf unter anderen als den in Absatz 1 festgesetzten Bedingungen nur 
erfolgen, wenn die zuständigen Behörden zuvor davon unterrichtet 
worden sind.

Wenn ein Verleih, eine Vermietung, Veräußerung oder Überlassung 
zugunsten einer Einrichtung oder Organisation erfolgt, die aufgrund 
von § 76 Absatz 1 oder § 77 Absatz 1 Buchstabe а selbst zur 
abgabenfreien Einfuhr berechtigt ist, bleibt die Abgabenfreiheit 
erhalten, sofern diese Einrichtung oder Organisation den betreffenden 
Gegenstand zu Zwecken verwendet, die Anspruch auf Gewährung 
dieser Abgabenbefreiung eröffnen.

ln allen anderen Fällen sind bei einem Verleih, einer Vermietung, 
Veräußerung oder Überlassung zuvor die Eingangsabgaben zu 
entrichten, und zwar zu dem zum Zeitpunkt des Verleihs, der 
Vermietung, Veräußerung oder Überlassung geltenden Satz und nach 
der Beschaffenheit und dem Zollwert, die zu diesem Zeitpunkt von 
den zuständigen Behörden festgestellt oder anerkannt werden.

§83

(1) Erfüllen die in den §§ 76 und 77 genannten Einrichtungen oder 
Organisationen nicht mehr die Voraussetzungen für die Zollbefreiung 
oder beabsichtigen sie, abgabenfrei eingeführte Gegenstände zu 
anderen als nach diesen Paragraphen begünstigten Zwecken zu 
verwenden, so haben sie die zuständigen Behörden davon zu 
unterrichten.

(2) Auf Gegenstände, die im Besitz von Einrichtungen oder 
Organisationen bleiben, die nicht mehr die Voraussetzungen für die 
Zollbefreiung erfüllen, werden die entsprechenden Eingangsabgaben 
erhoben, und zwar zu dem Satz, der zu dem Zeitpunkt gilt, zu dem 
diese Voraussetzungen nicht mehr erfüllt werden, und nach der 
Beschaffenheit und dem Zollwert, die zu diesem Zeitpunkt von den 
zuständigen Behörden festgestellt oder anerkannt werden.

(3) Auf Gegenstände, die von den von der Abgabenbefreiung 
begünstigten Einrichtungen oder Organisationen zu anderen als den 
in den §§ 76 und 77 vorgesehenen Zwecken verwendet werden, 
werden die Eingangsabgaben erhoben, und zwar zu dem Satz, der zu 
dem Zeitpunkt gilt, zu dem die Gegenstände einer anderen Verwen
dung zugeführt werden, und nach der Beschaffenheit und dem 
Zollwert, die zu diesem Zeitpunkt von den zuständigen Behörden 
festgestellt oder anerkannt werden.

C.
Zugunsten von Katastrophenopfern

§84

(1) Von den Eingangsabgaben befreit sind vorbehaltlich der §§ 85 
bis 90 Waren, die von den staatlichen oder anderen von den 
zuständigen Behörden anerkannten Organisationen der Wohlfahrts
pflege eingeführt werden, um
a) unentgeltlich ah die Opfer von Katastrophen in Gebieten 

verteilt zu werden, die das Zollgebiet berühren,
b) oder den Opfern solcher Katastrophen unentgeltlich zur Verfü

gung gestellt zu werden, dabei jedoch Eigentum der betreffen
den Organisationen bleiben.

(2) Die Befreiung nach Absatz 1 gilt unter den gleichen Bedingun
gen auch für Waren, die von den Hilfseinheiten zur Deckung ihres 
Bedarfs während der Hilfsaktion für den freien Verkehr eingeführt 
werden.

§85

Von der Befreiung ausgeschlossen sind Material und Ausrüstungen, 
die für den Wiederaufbau in Katastrophengebieten bestimmt sind.

§86

Die Befreiung kann nur aufgrund einer Entscheidung durch die 
zuständigen Behörden gewährt werden, die im Rahmen eines Dring
lichkeitsverfahrens erlassen wird, ln dieser Entscheidung werden, 
soweit erforderlich, auch der Umfang der Befreiung und die Bedin
gungen für ihre Anwendung festgelegt.

§87

Die Befreiung wird nur solchen Organisationen gewährt, deren 
Buchführung den zuständigen Behörden eine Kontrolle ihrer Tätig
keit ermöglicht und die alle für erforderlich erachteten Sicherheiten 
bieten.

§88

(1) Die in § 84 Absatz 1 genannten Waren dürfen von den 
Organisationen, denen eine Abgabenbefreiung gewährt worden ist, 
nur unter den in dem genannten § vorgesehenen Bedingungen ohne 
vorherige Unterrichtung der zuständigen Behörden verliehen, vermie
tet, veräußert oder überlassen werden.

(2) Bei Verleih, Vermietung, Veräußerung oder Überlassung an eine 
nach § 84 zur abgabenfreien Einfuhr berechtigte Organisation bleibt 
die Befreiung bestehen, sofern die betreffenden Waren von dieser 
Organisation zu Zwecken benutzt werden, die Anspruch auf diese 
Befreiung eröffnen.
In allen anderen Fällen sind bei Verleih, Vermietung, Veräußerung 
oder Überlassung zuvor die Eingangsabgaben zu entrichten, und 
zwar zu dem zum Zeitpunkt des Verleihs, der Vermietung, Veräuße
rung oder Überlassung geltenden Satz und nach der Beschaffenheit 
und dem Zollwert, die zu diesem Zeitpunkt von den zuständigen 
Behörden festgestellt oder anerkannt werden.

§89

(1) Die in § 84 Absatz 1 Buchstabe b genannten Waren dürfen nach 
ihrer Verwendung durch die Katastrophenopfer ohne vorherige 
Unterrichtung der zuständigen Behörden weder verliehen, vermietet, 
veräußert noch überlassen werden.

(2) Bei Verleih, Vermietung, Veräußerung oder Überlassung an eine 
nach § 84 oder gegebenenfalls nach § 70 Absatz 1 Buchstabe а zur 
abgabenfreien Einfuhr berechtigte Organisation bleibt die Befreiung 
bestehen, sofern die Waren von der Organisation zu Zwecken benutzt 
werden, die Anspruch auf diese Befreiung eröffnen.
In allen anderen Fällen sind bei Verleih, Vermietung, Veräußerung 
oder Überlassung zuvor die Eingangsabgaben zu entrichten, und 
zwar zu dem zum Zeitpunkt des Verleihs, der Vermietung, Veräuße-


